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V o l l m a c h t 

 
 
 

 
 
Dem Rechtsanwalt Stefan Heinzel, Gundernhäuserstrasse 17 in 64354 Reinheim wird hiermit in 
 
Sachen: 
 
Vollmacht erteilt zur Vertretung – Verteidigung – Führung eines Rechtsstreits gemäß §§ 81 ff 
ZPO und §§ 302,374 StPO, insbesondere mit folgenden Befugnissen: 
 

1. Zur Prozeßführung einschließlich der Befugnis zur Erhebung oder Rücknahme von 
Widerklagen, zur Vertretung vor den Familiengerichten gemäß § 78 ZPO in Scheidungs- 
und sämtlicher Folgesachen, zur Vertretung in sonstigen Verfahren auch bei 
außergerichtlichen Verhandlungen aller Art, 

2. zur Begründung und Aufhebung von Vertragsverhältnissen und zur Abgabe von 
einseitigen Willenserklärungen, auch zur Übertragung der Vollmacht ganz oder teilweise 
auf andere, 

3. zur Entgegennahme von Geld, Wertsachen und Urkunden, insbesondere des 
Streitgegenstandes sowie der von der Staatskasse, von Gegner oder anderen zu 
erstattenden Kosten und zur Verfügung darüber ohne Beschränkungen gemäß § 181 
BGB, 

4. zur Vertretung und Verteidigung in Strafsachen und Bußgeldsachen einschließlich der 
Vorverfahren, auch für Fälle der Abwesenheit, zur Stellung bzw. Rücknahme aller nach 
der Strafprozeßordnung zulässigen Anträgen, auch Zustimmung gemäß §§ 153 und 
153a StPO, auch Entschädigungsanträge, 

5. die Vollmacht gilt für sämtliche Instanzen und schließt die Befugnis ein, allen Neben- 
und Folgeverfahren wie Zwangsvollstreckung und daraus erwachsender besonderer 
Verfahren, Arrest und einstweilige Verfahren durchzuführen, 

6. die Vollmacht umfaßt auch die Befugnis, Zustellung zu bewirken und 
entgegenzunehmen, gerichtliche oder außergerichtliche Verhandlungen zu führen und 
diese durch Vergleich, Verzicht oder Anerkenntnis zu erledigen wie auch Rechtsmittel 
einzulegen, zurückzunehmen oder auf diese zu verzichten auch in Ehesachen und damit 
zusammenhängenden Folgesachen. 

 
 
 

, den  
 

 
 
 
 

Unterschrift 


